
1. Satzung zur Änderung Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der 

Gemeinde Elz 
 

Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 

Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), der §§ 1 bis 6 a und 9, 10 des Hessischen Gesetzes über 

kommunale Abgaben v. 24.03.2013 (GVBl. I S. 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 

Mai 2018 (GVBl. S. 247) und des § 34 der Friedhofsordnung der Gemeinde Elz vom 

20.06.2011 hat die Gemeindevertretung in der Sitzung vom 09.11.2020 für die Friedhöfe der 

Gemeinde Elz folgende 

 

1. Änderungssatzung zur Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der  

     Gemeinde Elz 11.12.2017 

 

beschlossen: 

 

§ 1 

 

In § 8 Abs. 1, der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Elz 11.12.2017 wird 

Buchstabe l) eingefügt: 

 

„für die Überlassung eines Urnengrabes in einer Baumgrabstätte beträgt die Gebühr 1.280,00 

€“ 

 

§ 2 

 

In § 9 Abs. 1, der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Elz 11.12.2017 wird 

Buchstabe k) eingefügt:  

 

„für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte in einer Baumgrabstätte beträgt die Gebühr 

2.735,00 €“ 

 

§ 3 

 

Neu eingefügt wird § 8 a in die Friedhofsordnung der Gemeinde Elz 11.12.2017: 

 

„Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes in einer gärtnerbetreuten Grabanlage mit 

einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt die Gebühr 130,00 €“ 

 

§ 4 

 

Neu eingefügt wird § 9 a in die Friedhofsordnung der Gemeinde Elz 11.12.2017: 

 

„Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte in einer gärtnerbetreuten Grabanlage mit 

einer Nutzungsdauer von 30 Jahren beträgt die Gebühr 510,00 €“ 

 

§ 5 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 



Elz, den 09.11.2020 

 

Der Gemeindevorstand  

 

 
 

Kaiser, Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermerk über die öffentliche Bekanntmachung 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Die vorstehende von der Gemeindevertretung der Gemeinde Elz am 09.11.2020 beschlossene 

 

1. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Elz 
  

wurde durch Veröffentlichung im „Blickpunkt“  Nr. 50 vom 10.12.2020 bekannt gemacht. 

 

Elz, den 10.12.2020 

 

Der Gemeindevorstand 

 

 
 

(Kaiser) 

Bürgermeister 

 

 


